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Zitat von WillG

der Schüler hat Widerspruch eingelegt und Recht bekommen

Anwälte suchen als erstes immer nach Verfahrensfehlern. Einige kann man "heilen". Andere
führen dazu, dass Maßnahmen zurückgenommen werden müssen. Deshalb dafür sorgen, dass
Ablauf, Dokumentation etc. den Vorgaben entsprechen. Die Auswahlentscheidung der
Maßnahmen nachvollziehbar ist.

(Das könnte trotzdem bedeuten, dass ein Schulleiter (in NDS) am Tag des Vorfalls bereits einen
Ausschluss beschließt. Oder vielleicht erst einmal "nur" eine "Freistellung" bis zum
Konferenztermin. Um dann in den ~2 Wochen mit der Behörde den Verweis an eine andere
Schule zu besprechen und rechtssicher zu gestalten.)
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